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Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit den §§ 18 Abs. 3 Satz 2, 74 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Brandenburg – Brandenburgi-
sches Hochschulgesetz (BbgHG) vom 20. 
Mai 1999 (GVBl. I S. 130) in der jeweils gel-
tenden Fassung – gibt sich die Brandenbur-
gische Technische Universität Cottbus (BTU) 
folgende Satzung: 

§ 1 Allgemeines  
(1) 1Durch die Promotion wird eine über das 
allgemeine Studienziel hinausgehende Be-
fähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Ar-
beit nachgewiesen. 2Die Befähigung wird 
aufgrund einer schriftlichen wissenschaftli-
chen Abhandlung, die auf selbständiger For-
schungstätigkeit beruht und einen Fortschritt 
des Standes der wissenschaftlichen Er-
kenntnis darstellt (Dissertation), und einer 
mündlichen Prüfung festgestellt. 3Aufgrund 
der Promotion wird der Doktorgrad verliehen. 

(2) 1Durch die Fakultät können der Grad  

1. des Doktors der Ingenieurwissenschaf-
ten (Dr.-Ing.), 

2. des Doktors der Naturwissenschaften 
(Dr. rer. nat.) und 

3. des Doktors der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften (Dr. rer. pol.)  

verliehen werden. 2Der Grad eines Doktors 
der Philosophie (Dr. phil.) kann in Koopera-
tion mit einer Fakultät einer anderen Univer-
sität, die zur Verleihung des Grades eines 
Doktors der Philosophie berechtigt ist, ver-
liehen werden.  

(3) 1Die Doktorgrade können auch ehrenhal-
ber an Personen, die herausragende wis-
senschaftliche oder technische Leistungen in 
einem an der Fakultät gepflegten Gebiet 
aufweisen, verliehen werden. 2Diese dürfen 
nicht Mitglieder oder Angehörige der BTU 
sein. 3Die zu würdigende Leistung muss 
neuartig sein und zum allgemeinen Fort-
schritt beitragen. 4Es muss ein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen dem Wirken des 
zu Ehrenden einerseits und dem Entstehen 
der zu würdigenden wissenschaftlichen oder 
technischen Leistungen andererseits beste-
hen. 5Voraussetzung ist ein Bekanntwerden 
dieser Leistung in der fachlichen und/oder 
breiten Öffentlichkeit durch entsprechende 
Publikationen und/oder Vorträge. 6Die Be-



06.08.2007 Amtsblatt der Brandenburgischen Technischen Universität 13/2007 Seite 3
 

 

urteilung der Leistung erfolgt auf der Basis 
von drei Fachgutachten. 7Der Doktorgrad 
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird mit dem Zu-
satz „E.h.“ (Ehren halber) und die Doktor-
grade nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 und 
Satz 2 werden mit dem Zusatz „h.c.“ (honoris 
causa) verliehen. 

§ 2 Promotionsausschuss  
(1) 1Das zur Unterstützung der Dekanin oder 
des Dekans für die Durchführung des Pro-
motionsverfahrens zuständige Organ ist der 
Promotionsausschuss. 2Der Promotionsaus-
schuss entscheidet mit einfacher Mehrheit.  

(2) 1Diesem gehören fünf Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer an. 2Die Mitglieder 
werden vom Fakultätsrat für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. 3Der Promotionsaus-
schuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden. § 9 Nr. 3 der 
Grundordnung der BTU (ABl. 19/2000) findet 
entsprechende Anwendung.  

(3) Der Promotionsausschuss entscheidet 
über die Annahme der Bewerberin oder des 
Bewerbers als Doktorand, benennt die 
betreuende Hochschullehrerin oder den 
betreuenden Hochschullehrer, entscheidet 
über die Eröffnung des Promotionsverfah-
rens, bestellt die Gutachterinnen und Gut-
achter und beruft im Einzelfall die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses.  

(4) 1Der Promotionsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mindestens drei Mitglie-
der anwesend sind. 2Konnte der Promo-
tionsausschuss wegen Beschlussunfähigkeit 
einen Gegenstand nicht behandeln, ist er im 
weiteren Verfahren bei der Behandlung des-
selben Gegenstands mit der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
3Hierauf ist bei der Einladung hinzuweisen. 

§ 3 Voraussetzungen zur Promotion  
Voraussetzung für die Promotion ist die An-
nahme als Doktorandin oder Doktorand (§ 4) 
sowie die Zulassung zur Doktorprüfung (§ 9).  

§ 4 Annahme als Doktorandin oder als 
Doktorand  

(1) Auf Antrag ist als Doktorandin oder als 
Doktorand anzunehmen, wer  

1. einen Abschluss nach einem einschlägi-
gen Universitätsstudium mit einer Regel-
studienzeit von wenigstens acht Se-

mestern, für das ein anderer Grad als 
„Bachelor“ verliehen wird,  

2. den Abschluss eines einschlägigen Mas-
terstudienganges im Sinne des § 17 Abs. 
3 Satz 2 BbgHG,  

3. einen besonders qualifizierten Abschluss 
nach einem einschlägigen Hochschul-
studium mit einer Regelstudienzeit von 
wenigstens acht Semestern und daran 
anschließende, angemessene, auf die 
Promotion vorbereitende fachspezifische 
Studien,  

4. einen besonders qualifizierten Abschluss 
nach einem einschlägigen Hochschul-
studium mit einer Regelstudienzeit von 
wenigstens sechs Semestern, daran an-
schließende, angemessene, auf die 
Promotion vorbereitende fachspezifische 
Studien, sowie den Nachweis einschlä-
giger wissenschaftlicher Tätigkeiten und 
Studien, oder  

5. den an einer Hochschule außerhalb des 
Geltungsbereichs des Hochschulrah-
mengesetzes erworbenen gleichwertigen 
Abschluss eines einschlägigen wissen-
schaftlichen Hochschulstudiums mit ei-
ner Regelstudienzeit von wenigstens 
acht Semestern einschließlich einer stu-
dienintegrierten wissenschaftlichen Ab-
schlussarbeit nachweist.  

(2) 1Über das Kriterium der Einschlägigkeit 
und Ausnahmen hiervon entscheidet der 
Promotionsausschuss. 2Ausnahmen können 
insbesondere zugelassen werden, wenn die 
Dissertation von fachspezifischem wissen-
schaftlichen Interesse ist und die Bewerberin 
oder der Bewerber über hinreichende fach-
spezifische Kenntnisse verfügt. 3Diese Vor-
aussetzungen liegen in der Regel vor, wenn 
die Kandidatin oder der Kandidat die Voten 
zweier Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer der Fakultät beibringt, in denen 
unter Darlegung und Würdigung sowohl ei-
nes ausgearbeiteten Dissertationskonzepts 
oder der Dissertation als auch der bisherigen 
Leistungen der Bewerberin oder des Bewer-
bers die begründete Prognose abgegeben 
wird, dass sie oder er die besondere wissen-
schaftliche Qualifikation nach § 1 Abs. 1 er-
reichen wird. 4Der Promotionsausschuss 
kann diese Voraussetzungen überprüfen.  

(3) 1Der Abschluss eines Hochschulstudien-
ganges im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3, 4 
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wird dann als besonders qualifiziert angese-
hen, wenn sowohl die Gesamtnote als auch 
die Note der Abschlussarbeit jeweils „sehr 
gut“ ist. 2Die als angemessen angesehenen 
Inhalte der auf die Promotion vorbereitenden 
Studien nach Absatz 1 Nr. 3, 4 sowie die 
Zahl und Art der Nachweise dieser Studien 
legt der Promotionsausschuss für den Ein-
zelfall nach Anhörung der Bewerberin oder 
des Bewerbers fest.  

(4) 1Für die Feststellung der Gleichwertigkeit 
nach Absatz 1 Nr. 5 sind die von der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrekto-
renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinba-
rungen oder andere zwischenstaatliche Ver-
einbarungen maßgebend. 2Im Übrigen kann 
bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen gehört werden. 3Soweit Vereinbarungen 
nicht vorliegen oder eine weitergehende An-
rechnung beantragt wird, entscheidet der 
Promotionsausschuss über die Gleichwertig-
keit. Abweichende Anerkennungsbestim-
mungen aufgrund von Vereinbarungen mit 
ausländischen Partneruniversitäten bleiben 
davon unberührt.  

(5) 1Bei Vorliegen außergewöhnlicher 
wissenschaftlicher Leistungen kann der 
Promotionsausschuss eine Bewerberin oder 
einen Bewerber auf Antrag von drei Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrern der 
Fakultät auch ohne Erfüllung der Vorausset-
zungen gemäß Absatz 1 bis 3 als Doktorand 
annehmen. 2Die Bestätigung der außerge-
wöhnlichen wissenschaftlichen Leistungen 
ist durch Stellungnahmen von mindestens 
zwei Gutachtern nachzuweisen, die nicht 
Mitglieder der BTU sein dürfen. 

(6) Als Doktorandin oder als Doktorand ist 
abzulehnen, wer sich einem Promotions-
verfahren mehr als einmal erfolglos gestellt 
hat, wem der Doktortitel wegen Täu-
schungsversuchs aberkannt werden musste 
oder wer wegen eines Täuschungsversu-
ches ein Promotionsverfahren abbrechen 
musste.  

(7) 1Liegen die in Absatz 1 bis 4 genannten 
Voraussetzungen für die Annahme als Dok-
torandin oder als Doktorand vor, kann ein 
Antrag nur abgelehnt werden, wenn in der 
Fakultät keine Sachkompetenz für das Ar-
beitsthema vorhanden ist. 2Die Entscheidung 
darüber trifft der Promotionsausschuss.  

§ 5 Annahmeverfahren  
1Der Antrag auf Annahme als Doktorandin 
oder Doktorand ist schriftlich an den Promo-
tionsausschuss zu richten. 2Dem Antrag sind 
die zum Nachweis der Annahmevorausset-
zungen nach § 4 erforderlichen Unterlagen 
beizubringen. 3Von Urkunden, die nicht in 
deutscher Sprache abgefasst sind, kann die 
Vorlage beglaubigter Übersetzungen ver-
langt werden.  

(2) Dem Antrag sind ferner beizufügen:  

1. die Bezeichnung des vorläufigen Arbeits-
titels,  

2. die Angabe, welcher Doktorgrad ange-
strebt wird,  

3. eine Erklärung darüber, ob ein Hinde-
rungsgrund im Sinne des § 4 Abs. 6 vor-
liegt,  

4. eine Erklärung darüber, durch welche 
Hochschullehrerin oder welchen Hoch-
schullehrer die Dissertation betreut wer-
den soll,  

5. eine Erklärung an Eides Statt darüber, 
ob bereits früher Promotionsanträge ge-
stellt wurden und mit welchem Ergebnis, 
gegebenenfalls unter Angabe des Zeit-
punktes, der betreffenden in- oder aus-
ländischen Hochschule, der Fakultät und 
des Themas der Dissertation.  

(3) Die Entscheidung des Promotionsaus-
schusses ist innerhalb einer Frist von drei 
Monaten zu treffen und der Bewerberin oder 
dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen.  

(4) Der Antrag auf Annahme als Doktorandin 
oder als Doktorand kann nur unter Angabe 
von Gründen abgelehnt werden.  

§ 6 Wirkung der Annahme  
1Mit der Annahme erhält die Bewerberin 
oder der Bewerber den Doktorandenstatus 
und ist verpflichtet, sich auf der Grundlage 
der Immatrikulationsordnung zu immatrikulie-
ren. 2Die Fakultät bietet im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten der Doktorandin oder dem 
Doktoranden forschungsorientierte Studien 
sowie den Erwerb akademischer Schlüssel-
qualifikationen an und wirkt auf die wissen-
schaftliche Betreuung hin.  



06.08.2007 Amtsblatt der Brandenburgischen Technischen Universität 13/2007 Seite 5
 

 

§ 7  Erlöschen und Aberkennung des 
Doktorandenstatus  

(1) Der Doktorandenstatus erlischt mit Ab-
schluss des Promotionsverfahrens, spätes-
tens jedoch nach sechs Jahren, sofern nicht 
vor Ablauf dieser Frist angezeigt wird, dass 
das Dissertationsvorhaben fortgesetzt wird.  

(2) Wird die Doktorandin oder der Doktorand 
ihrer oder seiner Mitwirkungsverpflichtung 
nicht gerecht, oder wird ein schwerwiegen-
des wissenschaftliches Fehlverhalten fest-
gestellt, kann der Promotionsausschuss 
nach Anhörung der Doktorandin oder des 
Doktoranden und der Betreuerin oder des 
Betreuers (§ 8) den Doktorandenstatus 
aberkennen. 

§ 8 Betreuungsverhältnis  
1Die Arbeit an der Dissertation soll von einer 
Hochschullehrerin oder einem Hochschulleh-
rer der Fakultät betreut werden. 2Für die 
Betreuung wird in der Regel vom Promo-
tionsausschuss benannt, wer als Hoch-
schullehrerin oder als Hochschullehrer das 
Dissertationsthema angeregt oder einen 
entsprechenden Themenvorschlag der Be-
werberin oder des Bewerbers aufgegriffen 
hat. 3Der Promotionsausschuss holt die Zu-
stimmung der Bewerberin oder des Bewer-
bers beziehungsweise der oder des Vorge-
schlagenen ein.  

§ 9 Zulassung zur Prüfung  
(1) Voraussetzung für die Zulassung der 
Doktorandin oder des Doktoranden zur Prü-
fung sind:  

1. ein formgerechter Antrag und  

2. keine schuldhafte Täuschung über die 
Voraussetzungen für die Annahme als 
Doktorandin oder Doktorand oder für die 
Zulassung zur Prüfung.  

(2) 1Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich 
an den Promotionsausschuss zu richten. 
2Der Antrag muss das Thema der Disserta-
tion und den Namen der Betreuerin oder des 
Betreuers enthalten. 3Dem schriftlichen An-
trag sind beizufügen:  

1. eine tabellarische Darstellung des Le-
bens- und Bildungsganges der Dokto-
randin oder des Doktoranden,  

2. vier gebundene Exemplare der Disserta-
tion nach § 10 Abs. 1 in einer für den 

Druck vorbereiteten Form mit maschi-
nengeschriebenem Text,  

3. je ein Belegexemplar etwaiger Vorveröf-
fentlichungen,  

4. eine Erklärung an Eides Statt, dass die 
Doktorandin oder der Doktorand die Dis-
sertation selbständig verfasst und alle in 
Anspruch genommenen Hilfsmittel in der 
Dissertation angegeben hat,  

5. eine Erklärung, dass die Veröffentlichung 
der Dissertation bestehende Schutz-
rechte nicht verletzt.  

(3) Der Antrag kann bis zehn Tage vor der 
mündlichen Prüfung zurückgenommen wer-
den, sofern das Verfahren nicht bereits 
durch eine ablehnende Entscheidung been-
det wurde.  

§ 10 Dissertation  
(1) 1Die Doktorandin oder der Doktorand 
verfasst in deutscher oder englischer Spra-
che eine Dissertation. 2Die Sprache ist im 
Einvernehmen mit der betreuenden Hoch-
schullehrerin oder dem betreuenden Hoch-
schullehrer festzulegen.  

(2) Die Dissertation beruht auf selbständiger 
Forschungstätigkeit und stellt einen Fort-
schritt des Stands der wissenschaftlichen 
Erkenntnis dar. Arbeiten aus früheren Prü-
fungen dürfen nicht verwendet werden.  

(3) Bereits veröffentlichte Arbeiten können 
Bestandteil der Dissertation sein, wenn die 
Doktorandin oder der Doktorand als Erstau-
torin oder Erstautor genannt und ihr oder 
sein Anteil an den in der Publikation darge-
stellten Ergebnissen deutlich erkennbar ist.  

§ 11  Bestellung der Gutachter  
(1) 1Der Promotionsausschuss bestellt für 
die Prüfung der Dissertation mindestens 
zwei Gutachterinnen oder Gutachter, von 
denen mindestens eine oder einer der Fa-
kultät angehören muss. 2Wird eine Gutachte-
rin oder ein Gutachter aus einer anderen 
Fakultät oder Einrichtung bestellt, ist die dor-
tige Leitung zu unterrichten. 3Als Gutachte-
rinnen und Gutachter werden in der Regel 
bestellt:  

1. Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer,  
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2. außerplanmäßige Professorinnen oder 
Professoren,  

3. Honorarprofessorinnen oder Honorarpro-
fessoren,  

4. Gastprofessorinnen oder Gastprofesso-
ren und  

5. Privatdozentinnen oder Privatdozenten. 
Privatdozentinnen oder Privatdozenten 
können nur Gutachterinnen oder Gut-
achter sein, wenn seit ihrer oder seiner 
Habilitation in der Regel mindestens zwei 
Jahre verstrichen sind.  

(2) Die Betreuerin oder der Betreuer muss 
eine oder einer der Gutachterinnen oder 
Gutachter sein.  

§ 12  Prüfungsausschuss  
(1) 1Der Promotionsausschuss bestellt nach 
der Zulassung zur Prüfung den Prüfungs-
ausschuss. 2Dieser bewertet die Promo-
tionsleistungen und entscheidet über die 
Promotion.  

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

1. die Gutachterinnen und Gutachter,  

2. eine gleiche Zahl von Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrern, von denen 
eine oder einer durch den Promotions-
ausschuss dazu bestimmt wird, den Vor-
sitz im Prüfungsausschuss zu führen,  

3. eine akademische Mitarbeiterin oder ein 
akademischer Mitarbeiter mit abge-
schlossener Promotion als Beisitzerin 
oder Beisitzer mit beratender Stimme.  

(3) 1Der Prüfungsausschuss ist nur be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder, darunter 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an-
wesend ist. 2Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

§ 13  Begutachtung der Dissertation  
(1) 1Die Gutachterinnen und Gutachter er-
statten dem Promotionsausschuss ihr Gut-
achten mit einer Bewertung der Arbeit nach 
den in § 16 Abs. 1 genannten Noten. 2Der 
Promotionsausschuss leitet die Gutachten 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
zu. 3Legt eine Gutachterin oder ein Gutach-
ter das Gutachten nicht innerhalb von drei 
Monaten vor, soll der Promotionsausschuss 

eine andere Gutachterin oder einen anderen 
Gutachter bestellen.  

(2) 1Die Gutachten und die Dissertation wer-
den im Dekanat zur Einsichtnahme für den in 
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Personen-
kreis der Fakultät ausgelegt. 2Dies wird 
durch Rundschreiben bekannt gegeben. 3Die 
Auslegedauer beträgt zwei Wochen während 
der Vorlesungszeit bzw. sechs Wochen wäh-
rend der vorlesungsfreien Zeit. 4Einwände 
gegen die Gutachten und die Dissertation 
sind mit Ablauf des zweiten Werktags nach 
dem Ende der Auslegedauer schriftlich oder 
in elektronischer Form einzureichen. 5Der 
Einwand ist an den Promotionsausschuss zu 
richten, der diesen dem Prüfungsausschuss 
zur Stellungnahme vorlegt. Einwendende 
sind als Beteiligte anzusehen.  

(3) 1Jede Gutachterin oder jeder Gutachter 
kann ein positives Urteil über die Disserta-
tion davon abhängig machen, dass die 
Doktorandin oder der Doktorand durch Ver-
besserung oder Ergänzung der Dissertation 
Beanstandungen Rechnung trägt. 2Zu die-
sem Zweck kann die Dissertation im Einver-
nehmen zwischen der Gutachterin oder dem 
Gutachter und der Doktorandin oder dem 
Doktoranden zur Überarbeitung zurückge-
geben werden. 3Wird die überarbeitete Dis-
sertation wieder vorgelegt, beginnt die Frist 
nach Absatz 1 erneut zu laufen. 4Lehnt die 
Doktorandin oder der Doktorand eine Über-
arbeitung ab oder kommt sie oder er der 
Aufforderung innerhalb der von der Vorsit-
zenden oder dem Vorsitzenden des Promo-
tionsausschusses zu setzenden Frist nicht 
nach, so ist das ursprüngliche Urteil zu er-
statten.  

§ 14 Ablehnung und Annahme der 
Dissertation  

(1) 1Der Prüfungsausschuss lehnt die Dis-
sertation als Promotionsleistung ab, wenn 
zwei oder mehr Gutachterinnen oder Gut-
achter sie mit „nicht ausreichend“ bewerten. 
Gleiches gilt, wenn ein Gutachten auf „nicht 
ausreichend“ lautet und nicht mindestens in 
einem Gutachten die Dissertation besser als 
„ausreichend“ bewertet wurde. 2Im zuletzt 
genannten Fall muss der Promotionsaus-
schuss eine weitere Gutachterin oder einen 
weiteren Gutachter bestellen.  

(2) Der Prüfungsausschuss lehnt die Disser-
tation als Promotionsleistung ab, wenn die 
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Doktorandin oder der Doktorand sich eines 
Täuschungsversuches schuldig gemacht 
hat.  

(3) Lehnt der Prüfungsausschuss die Disser-
tation als Promotionsleistung ab, so ist das 
Promotionsverfahren beendet.  

(4) Wurde die Dissertation als Promotions-
leistung abgelehnt, so kann die Doktorandin 
oder der Doktorand einmalig mit einem an-
deren Dissertationsthema die Durchführung 
eines Promotionsverfahrens an der Fakultät 
beantragen.  

(5) In allen anderen Fällen nimmt der Prü-
fungsausschuss die Arbeit an.  

§ 15  Mündliche Prüfung  
(1) 1Ist die Arbeit angenommen, legt der 
Prüfungsausschuss den Termin der mündli-
chen Prüfung fest. 2Die mündliche Prüfung 
findet frühestens eine Woche nach Ende der 
Auslegefrist öffentlich in deutscher oder eng-
lischer Sprache (§ 10 Abs. 1 gilt entspre-
chend) statt. 3Ort und Zeit sind durch Rund-
schreiben den Beteiligten bekannt zu geben. 
4Zusätzlich wird der Prüfungstermin durch 
Aushang allen Mitgliedern der Fakultät be-
kannt gegeben.  

(2) 1Die mündliche Prüfung kann nur in An-
wesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder 
des Prüfungsausschusses stattfinden. 2Der 
Promotionsausschuss kann im Verhinde-
rungsfall eines Mitglieds eine Vertreterin 
oder einen Vertreter benennen. 3Die Dokto-
randin oder der Doktorand stellt zunächst in 
einem Vortrag von 30 Minuten Dauer ihre 
oder seine Dissertation vor. 4Daran schließt 
sich die wissenschaftliche Aussprache an. 
5Die Aussprache hat eine Dauer von min-
destens 40 Minuten. 6Über den Gang der 
mündlichen Prüfung ist von der Beisitzerin 
oder dem Beisitzer ein Protokoll aufzuneh-
men, das die Namen der Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die Dauer der Prü-
fung, einen Überblick über die Gegenstände 
der Diskussion, die Prüfungsleistung und die 
Noten enthalten muss. 7In der Aussprache 
werden Kenntnisse verlangt, die eine einge-
hende selbstständige Beschäftigung mit dem 
Wissenschaftsgebiet der Dissertation und 
die Vertrautheit mit dem Stand der For-
schung erkennen lassen.  

(3) 1Wird der Termin für die mündliche Prü-
fung ohne ausreichend nachgewiesenen 

Grund versäumt, so gilt die mündliche Prü-
fung als nicht bestanden. 2Wird die mündli-
che Prüfung nicht bestanden, kann sie ein-
mal wiederholt werden.  

§ 16  Bewertung der Promotionsleistun-
gen  

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des 
Prüfungsausschusses bewerten die mündli-
che Prüfungsleistung jeweils getrennt mit 
den Noten: sehr gut (1), gut (2), befriedigend 
(3), ausreichend (4), nicht ausreichend (5). 
Zwischennoten (Auf- oder Abwertung um 
0,3) sind zulässig. 

(2) 1Nach der mündlichen Prüfung bildet der 
Prüfungsausschuss in nichtöffentlicher Sit-
zung eine Gesamtnote. 2Sie ergibt sich zu 
2/3 aus dem arithmetischen Mittel der Noten, 
mit denen die schriftliche Leistung und zu 
1/3 aus dem arithmetischen Mittel, mit denen 
die mündliche Leistung bewertet wurde. 
3Ergeben sich bei der Berechnung der Ge-
samtnote Bruchteile, so wird die Gesamtnote 
durch Rundung ermittelt. 4Dabei sind maxi-
mal zwei Kommastellen zu berücksichtigen.  

(3) 1Auf der Basis der hieraus berechneten 
Gesamtnote werden die zulässigen Prädi-
kate „magna cum laude” (sehr gut), „cum 
laude” (gut) und „rite” (bestanden) entspre-
chend folgender Zuordnung vergeben:  

Note x  Prädikat  

1,00 <= x <  magna cum laude  

1,50   

1,50  <= x < cum laude 

2,50   

2,50 <= x rite 
2Bei einer Gesamtnote von 1,00 kann der 
Prüfungsausschuss durch einstimmigen 
Beschluss das Prädikat „summa cum laude“ 
(mit Auszeichnung) vergeben.  

(4) Die Doktorandin oder der Doktorand 
kann nur promoviert werden, wenn sowohl 
die schriftliche Arbeit als auch die mündliche 
Prüfung bei getrennter Bewertung mit min-
destens der Note ausreichend (4) bewertet 
worden sind.  

(5) Das Ergebnis der Prüfung, die Bewer-
tung der Dissertation und der mündlichen 
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Prüfung sowie die Gesamtnote der Promo-
tion werden der Doktorandin oder dem Dok-
toranden durch den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses nicht öffentlich bekannt 
gegeben.  

§ 17  Veröffentlichung der Dissertation  
(1) 1Die Doktorandin oder der Doktorand ist 
verpflichtet, die Dissertation in angemesse-
ner Weise der wissenschaftlichen Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. 2Voraussetzung 
für die Veröffentlichung ist die Druckreife. 
3Über das Vorliegen dieser Voraussetzung 
entscheidet die oder der Vorsitzende des 
Promotionsausschusses.  

(2) 1Die Publikation der Dissertation hat in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Gesamtnote zu erfolgen, andernfalls erlö-
schen alle durch die Prüfung erworbenen 
Rechte. 2Die oder der Vorsitzende des Pro-
motionsausschusses kann in besonderen 
Fällen die Frist zur Veröffentlichung auf An-
trag der Doktorandin oder des Doktoranden 
verlängern.  

(3) 1Die Forderung zur Publikation ist erfüllt, 
wenn die Doktorandin oder der Doktorand 
die für die Prüfungsakten der Fakultät erfor-
derlichen Exemplare, die auf alterungsbe-
ständigem holz- und säurefreiem Papier ge-
druckt und dauerhaft haltbar sein müssen, 
unentgeltlich bei der Fakultät einreicht und 
darüber hinaus die Verbreitung sicherstellt 
durch:  

a) die Ablieferung weiterer Vervielfältigun-
gen, in den Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaften von 40 Exemplaren, in den Na-
tur- und Ingenieurwissenschaften von 20 
Exemplaren, jeweils im Buch- oder Foto-
druck, auf alterungsbeständigem holz- und 
säurefreiem Papier und dauerhaft haltbar 
gebunden, an die Universitätsbibliothek oder  

b) den Nachweis der Veröffentlichung in 
einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder in 
einem Sammelband und die Ablieferung von 
2 Sonderdrucken in der Universitätsbiblio-
thek oder  

c) den Nachweis der Verbreitung über den 
Buchhandel durch einen gewerblichen Ver-
leger oder durch die Herausgabe von einem 
Mitglied der BTU Cottbus mit einer Mindest-
auflage von 150 Exemplaren und die Abliefe-
rung von weiteren 20 unentgeltlichen Ex-
emplaren der gedruckten und gebundenen 

Dissertation an die Universitätsbibliothek 
oder  

d) die Ablieferung einer elektronischen Ver-
sion, deren Datenformat und deren Daten-
träger mit der Universitätsbibliothek abzu-
stimmen sind und weiteren 5 gedruckten und 
gebundenen Exemplaren an die Universi-
tätsbibliothek.  
2Der Doktorand versichert an Eides statt die 
Übereinstimmung der elektronischen mit der 
gedruckten Version.  
3Im Fall von a) verpflichtet sich die Universi-
tätsbibliothek, die überzähligen Tauschex-
emplare für mindestens 4 Jahre in ange-
messener Stückzahl aufzubewahren. 4In den 
Fällen a) und d) überträgt der Doktorand der 
BTU Cottbus das Recht, im Rahmen der 
gesetzlichen Aufgaben der Universitätsbib-
liothek weitere Kopien von seiner Disserta-
tion herzustellen und zu verbreiten bzw. in 
Datennetzen zur Verfügung zu stellen. 5Bei 
allen Publikationsformen ist die Veröffentli-
chung als Dissertation unter Angabe des 
Dissertationsortes auszuweisen.  

(4) 1Das Titelblatt mit den Angaben ist nach 
dem Muster des Anhanges zur Promotions-
ordnung auszufertigen. 2Weicht die Gesamt-
note der Promotion vom Vorschlag einer 
Gutachterin oder eines Gutachters ab, so 
kann diese oder dieser verlangen, dass ihr 
oder sein Name nicht in den Publikationen 
genannt wird.  

§ 18  Ungültigkeit der Promotion und 
Entzug des Doktorgrades  

(1) 1Der Promotionsausschuss kann das 
Verfahren in jedem Stadium abbrechen oder 
den Vollzug der Promotion verweigern, wenn 
sich vor der Verleihung des Doktorgrades 
herausstellt, dass die Doktorandin oder der 
Doktorand in dem Verfahren in wesentlichem 
Umfang getäuscht hat oder wesentliche Vor-
aussetzungen für die Annahme als Dokto-
randin oder Doktorand nicht vorliegen. 
2Während eines Ermittlungs-, eines Straf-
verfahrens oder einer Strafverbüßung wegen 
einer Straftat, welche die Unwürdigkeit einer 
Doktorandin oder eines Doktoranden zur 
Folge hat, ruht das Promotionsverfahren.  

(2) 1Der Doktorgrad kann nachträglich aber-
kannt werden, wenn sich herausstellt, dass 
die Verleihung der Doktorwürde rechtswidrig 
war, insbesondere, wenn sich herausstellt, 
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dass der Doktorgrad durch Täuschung er-
langt worden ist. 2Über die Entziehung ent-
scheidet der Fakultätsrat mit der Mehrheit 
seiner Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer auf Antrag des Promotionsaus-
schusses. 3Die Doktorurkunde ist einzuzie-
hen oder auf andere Weise verkehrsungültig 
zu machen.  

(3) Die Ungültigkeit der Promotionsleistun-
gen oder die Entziehung des Doktorgrades 
wird von der BTU allen deutschen Hoch-
schulen mit Promotionsrecht mitgeteilt.  

§ 19  Verleihung des Doktorgrades  
(1) Über den erfolgreichen Abschluss des 
Promotionsverfahrens wird eine von der De-
kanin oder dem Dekan der Fakultät und der 
oder dem Vorsitzenden des Promotions-
sausschusses unterzeichnete Urkunde aus-
gestellt.  

(2) Der Doktorgrad darf erst nach Aushändi-
gung der Urkunde geführt werden.  

§ 20  Ehrenpromotion  
(1) 1Die Verleihung der Ehrendoktorwürde 
setzt einen Antrag voraus, den mindestens 
zwei Drittel der Mitglieder des Promotions-
ausschusses gestellt haben. 2Sie erfolgt 
durch Beschluss des Fakultätsrates auf Vor-
schlag des Promotionsausschusses.  

(2) 1Die Dekanin oder der Dekan vollzieht 
den Beschluss durch Aushändigung der 
Doktorurkunde. 2Das Recht zur Führung des 
Ehrendoktortitels wird durch die Aushändi-
gung der Urkunde begründet.  

§ 21 Sonderregelung „Co-Tutelle“  
1Für gemeinsame Promotionsverfahren mit 
anderen Einrichtungen, z. B. für internatio-
nale Promotionen, können von dieser Pro-
motionsordnung abweichende Regelungen 
getroffen werden, die den Bestimmungen 

der Partneruniversität Rechnung tragen und 
dem Charakter dieser Promotionsordnung 
nicht widersprechen. 2Die Regelungen gel-
ten für den speziellen Fall und müssen je-
weils vom Fakultätsrat bestätigt werden.  

§ 22  PhD-Ordnung  
Den Ablauf des PhD-Programms regelt die 
PhD-Ordnung.  

§ 23  Ablehnende Entscheidungen  
1Ablehnende Entscheidungen nach dieser 
Ordnung sind zu begründen, mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den des Promotionssausschusses, in den 
Fällen des § 20 Abs. 2 durch die Dekanin 
oder den Dekan schriftlich bekannt zu ge-
ben. 2Über einen Widerspruch entscheidet 
der Fakultätsrat, sofern ihm nicht bereits 
vom Promotionsausschuss abgeholfen wird. 
3Bereits eingereichte Unterlagen, Exemplare 
der Dissertation sowie die Gutachten bleiben 
bei den Akten der Fakultät.  

§ 24  Inkrafttreten; Außerkrafttreten; 
Übergangsregelungen  

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Promotionsordnung vom 2. September 
1998 (ABl. 05/1999), zul. geänd. durch Sat-
zung von 1. Dezember 1999(ABl. 8/2000) 
außer Kraft.  

(2) 1Promovenden, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Ordnung als Doktoran-
din oder als Doktorand angenommen waren, 
können die Promotion entweder nach dieser 
oder nach der Promotionsordnung vom 2. 
September 1998 (ABL. 05/1999), zul. geänd. 
durch Satzung vom 1. Dezember 1999 (ABl. 
8/2000), ablegen. 2Die Entscheidung ist dem 
Promotionsausschuss schriftlich bekannt zu 
geben und dort aktenkundig zu machen. 
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Anlage 1 
 

Muster der Titelblätter bei Dissertationen 
 

Titelblatt der Dissertationsausfertigung beim Einreichen des Promotionsantrages 
- DIN A 4 – 

 
____________________Titel der Dissertation________________________ 

 
Der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus vorgelegten Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs (o. a. Titel 
nach § 1 (2)) 
 

von 
 

Diplom-Ingenieur 
(o. a. akademischer Hochschulgrad oder im Ausland erworbener akademischer Grad) 

 
 

.............................................................. 
(Vorname Name, ggf. Geburtsname) 

 
aus.................................................................................................... 

(Geburtsort, ggf. nähere Bezeichnung der geographischen Lage des Geburtsortes) 
 
 

Titelblatt bei der Ablieferung der vorgeschriebenen Pflichtexemplare nach bestandener Doktorprüfung 
- DIN A 4 - 

 

________________________Titel der Dissertation________________________ 

 
Von der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs (o. a. Titel nach § 1 (2)) 
genehmigte Dissertation 
 

vorgelegt von 
 

Diplom-Ingenieur 
(o. a. akademischer Hochschulgrad oder im Ausland erworbener akademischer Grad) 

 
.................................................................. 

(Vorname Name, ggf. Geburtsname) 
 

aus................................................................................................................................... 
(Geburtsort, ggf. nähere Bezeichnung der geographischen Lage des Geburtsortes) 

 
 
Gutachter:       ___________________________ 
Gutachter:       ___________________________ 
Tag der mündlichen Prüfung:  ___________________________ 
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Anlage 2 a 

MUSTER DER DOKTORURKUNDE 

 
 

Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus verleiht durch die Fakultät für 
Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik 

 
 

 
 
Herrn/Frau __________________ geboren am: _____________ aus _______________________ 
 
 
den Grad        Doktor (Doktorin) der Ingenieurwissenschaften(Dr.-Ing.) 
            (o. a. Titel nach § 1 (2)) 
 
 
nachdem er/sie in einem ordnungsgemäßen Promotionsverfahren durch die Dissertation 
 
 
_________________________________________________________________________(Titel) 
 
 
sowie durch eine mündliche Prüfung am .............. seine/ihre wissenschaftliche Befähigung 
nachgewiesen und dabei das Prädikat 
 
 

_______________________________________ 
 
 
erhalten hat. 

 
 
Cottbus, Datum 
 

 
Siegel          ................................      .................................. 

Titel Vorname Name       Titel Vorname Name 
Vorsitzender des Promotions-    Dekan 
ausschusses  
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Anlage 2 b 
 

MUSTER DER DOKTORURKUNDE 

 
 

Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus verleiht durch die Fakultät für 
Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik 

 
 
 

in Kooperation mit der Fakultät ............... der Universität.................... 
 
 
Herrn/Frau ______________ geboren am __________ aus _______________________ 
 
 
den Grad                                                          Doktor (Doktorin) der Philosophie (Dr. phil.) 
 
 
nachdem er/sie in einem ordnungsgemäßen Promotionsverfahren durch die Dissertation 
 
 
______________________________________________________________________(Titel) 
 
 
sowie durch eine mündliche Prüfung am .............. seine/ihre wissenschaftliche Befähigung 
nachgewiesen und dabei das Prädikat 
 
 

_______________________________________ 
 
 
erhalten hat. 

 
 
Cottbus, Datum 
 

 
Siegel          ................................     .................................. 

Titel Vorname Name      Titel Vorname Name 
Vorsitzender des Promotions-   Dekan 
ausschusses 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fa-
kultätsrats der Fakultät Umweltwissenschaften und 
Verfahrenstechnik vom 24. April 2006, der Stel-
lungnahme des Senats vom 02. November 2006, 
der Genehmigung durch den Präsidenten der Bran-
denburgischen Technischen Universität Cottbus 
vom 25. April 2007 und der Anzeige an das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg mit Schreiben vom 25. April 
2007.  

Cottbus, den 25. April 2007 

 

Der Präsident  

In Vertretung  

 

 

Wolfgang Schröder 

Kanzler 
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